Interesse an den Freiwilligendiensten in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen

Rede zum Jugendfreiwilligendienst 


Frau Präsidentin!

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

 

Bei dem Gesetz, über das wir heute reden, gibt der Staat nicht Milliardenbeträge für eine Leistung aus; dennoch wird mit diesem Gesetz eine wichtige Weichenstellung für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft vorge​nommen.

 

Es geht nicht darum, das zu tun, worauf die Anträge der Oppositionsfraktionen hinauslaufen, nämlich mehr Geld auszugeben. Es geht vielmehr darum – der Kollege Gehring hat es angesprochen –, das vorhandene Poten​zial der Bürgerinnen und Bürger, der Jugendlichen, sich freiwillig einzubringen, auszuschöpfen.

 

Mindestens so wichtig ist, dass wir eine Antwort auf die Überforderung des Staates finden. Der Staat ist, wenn er all das, was an Aufgaben anfällt, allein schultern will, finanziell und strukturell überfordert. Es geht also auch darum, sich von der Illusion zu trennen, Vater Staat mache das schon. Wir wollen eine Gesellschaft, in der der Staat den Rahmen setzt und in der sich die Bürgerin​nen und Bürger aufgefordert fühlen, mit anzupacken, wo es nur geht. Das ist die Philosophie der Freiwilligen​dienste.

 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord​neten der SPD)

 

Den Rahmen dafür müssen Bund, Länder und Ge​meinden bieten. Wer es am Taschengeld festmacht, will Stimmung machen. Denn das Taschengeld wird frei ver​einbart zwischen den Trägern und den Jugendlichen, die den Dienst leisten wollen. Wollen Sie den Trägern, die solche Stellen anbieten, vorschreiben, wie viel sie zu zahlen haben? Das sind freiwillige Vereinbarungen, da​für ist der Bund nicht zuständig. Ich denke, es ist gut, wenn man sich innerhalb der Gesellschaft darauf ver​ständigt, wie das ausgestaltet werden soll.

 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord​neten der SPD)

 

Ich bin fest davon überzeugt: Wer einmal einen Teil seiner Zeit für eine wichtige Aufgabe einsetzt – sich bei​spielsweise um Behinderte kümmert oder etwas für alte Menschen tut –, der gewinnt ein Gespür dafür, was tat​sächlich notwendig ist. Deswegen ist es eine schöne Ent​wicklung, dass das Interesse an den Freiwilligendiensten in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. 2002 wurden 15 000 Plätze aus Bundesmitteln gefördert; fairerweise muss man sagen, dass entsprechende Lan​desmittel hinzukommen und dass sich auch die Träger entsprechend engagieren müssen. Heute sind es 24 000 Plätze im FSJ und im FÖJ einschließlich der Dienste nach § 14 c Zivildienstgesetz.

 

Wenn es Unterschiede gibt, hat das etwas damit zu tun, dass die Freiwilligendienste nach dem Zivildienst​gesetz analog zum Bundeswehrdienst organisiert sein müssen; man muss sich das genau anschauen.

 

Ich finde es im Übrigen positiv, dass sich, etwa bei „weltwärts“, auch andere Ressorts engagieren. Wichtig ist, dass wir möglichst viel vom Potenzial der Gesell​schaft mobilisieren. Dafür wollen wir den Rahmen schaffen.

 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord​neten der SPD)

 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Laurischk?

 

Dr. Hermann Kues, Parl. Staatssekretär bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Ju​gend: 
Selbstverständlich.

 

Sibylle Laurischk (FDP): 
Herr Staatssekretär, Sie haben davon gesprochen, dass Sie den Rahmen schaffen wollen. Warum schaffen Sie nicht auch einen Rahmen für einen so groß angeleg​ten Freiwilligendienst wie „weltwärts“, gerade in sozial​versicherungsrechtlicher Hinsicht? Das ist genau der Punkt, den wir kritisieren: Hierfür ist eben kein Rahmen geschaffen worden. In dieser Hinsicht sind Ihre Ausfüh​rungen missverständlich.

 

Dr. Hermann Kues, Parl. Staatssekretär bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Ju​gend: 
Ich glaube nicht, dass meine Äußerungen missver​ständlich sind. Die Freiwilligendienste sind recht unter​schiedlich geregelt. Das gilt für die Dienste, die im Zivil​dienstgesetz geregelt sind, das gilt für den Dienst „weltwärts“, und das gilt auch für die Überlegungen im Bildungsbereich, eine Art Praktikum zu ermöglichen. Angesichts dieser Unterschiede ist es klar, dass es An​passungsnotwendigkeiten gibt; das habe ich im Aus​schuss mehrfach gesagt. Wir müssen uns das genau an​schauen und einen Weg finden, damit das Angebot in sich schlüssig ist, auch was den Bezug von Kindergeld angeht. Das wissen wir. Sie wissen aber auch, Frau Laurischk, dass wir nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Frage der Umsatzsteuer Regelungen finden mussten. Das stand lange im Raum. Es musste ein Weg gefunden werden, damit Einsatzstellen bzw. Träger nicht mit Um​satzsteuernachzahlungen rechnen müssen. Das Thema ist mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs nicht ab​geschlossen. Wir gehen aber damit einen entscheidenden Schritt in die richtige Richtung und schaffen damit auch mehr Transparenz. 

	


Damit sind zwar noch nicht alle Aufgaben bewältigt, aber wir arbeiten weiter daran. Insofern sind wir auf ei​nem sehr guten Weg. 

 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

 

Ich will noch einmal die zentralen Aspekte des neuen Gesetzes nennen. Erstens werden FÖJ und FSJ zusam​mengefasst. Damit schaffen wir mehr Transparenz und Rechtsklarheit. Wir wollen aber die bewährten Marken FÖJ und FSJ erhalten – auch das war Gegenstand der Diskussion –, weil diejenigen, die sich über Jahre in die​sem Bereich eingesetzt haben, wie ich finde, zu Recht darauf hingewiesen haben, dass mit der neuen Gesetzge​bung etwas verloren ginge, das in der Bevölkerung be​kannt ist. Insofern schafft der Gesetzentwurf Klarheit. 

 

Zweitens. Dass man die Jugendfreiwilligendienste jetzt auch zeitlich flexibler gestalten kann, trägt der Tat​sache Rechnung, dass diese Dienste Bildungsdienste sind. Sie haben eine sehr wichtige Orientierungsfunk​tion. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Jugendlicher – beispielsweise nach einer Ausbildungsphase – einen solchen Dienst antritt oder jemand aus der älteren Gene​ration, der bereits aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist. Wir hatten zeitweise in Erwägung gezogen, die Dienste zusammenzufassen. Die Motive zur Teilnahme unterscheiden sich aber sehr. Für junge Menschen haben die Dienste eine sehr wichtige Orientierungsfunktion. Wir wissen aus Diskussionen in anderen Bereichen, dass, wenn man junge Männer für eine spätere berufli​che Tätigkeit etwa im Pflegedienst gewinnen will, von großer Bedeutung ist, ob sie vorher in diesem Bereich tä​tig sein konnten. In dem Fall sind sie eher motiviert, sol​che Aufgaben zu übernehmen. Insofern ist das von gro​ßer Bedeutung im Hinblick auf die Gewinnung gerade junger Männer als Fachkräfte im Bereich der Pflege. 

 

Drittens wird – das wurde bereits angesprochen – die Zeitstruktur flexibilisiert. 

 

Viertens flexibilisieren wir die Träger- und Einsatz​stellenstruktur. Damit können die vertraglichen Rechte und Pflichten freier vereinbart werden.

 

Fünftens und letztens behalten wir die Sozialversiche​rungspflicht für In- und Auslandsdienste bei. 

 

Dieses Thema ist uns deswegen so wichtig – das betone ich ausdrücklich –, weil es Jugendliche in Deutschland in das richtige Licht rückt, die sich schon seit Jahren freiwillig zum Dienst in der Altenarbeit, Be​hindertenarbeit und im Umweltschutz verpflichten. Das ist die Jugend, auf die unser Staat auch künftig bauen kann.

 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

